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§ 53 Stmk. VRG Information über
Gesetzesbeschlüsse
 Stmk. VRG - Steiermärkisches Volksrechtegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.09.2025

(1) Der Landtag hat die Ö0entlichkeit unverzüglich über die Fassung von Gesetzesbeschlüssen, über die eine

Volksabstimmung zulässig ist, zu informieren. Die Information der Ö0entlichkeit hat durch Verö0entlichung in

allgemein zugänglicher elektronischer Form zu erfolgen.

(2) Die Veröffentlichung hat zu enthalten:

1. den Titel des Gesetzes,

2. das Datum des Gesetzesbeschlusses und

3. die Frist, innerhalb welcher die Durchführung einer Volksabstimmung verlangt werden

kann.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 94/2005

In Kraft seit 14.10.2005 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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